
 

 
Besucheradresse:  Öffnungszeiten:  Sparkasse Donnersberg 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis  Mo - Mi 08:00 - 12:30 · 14:00 - 16:00 Uhr  BIC MALADE51ROK · IBAN DE19 5405 1990 0000 0074 35 

Uhlandstraße 2 · 67292 Kirchheimbolanden  Do 08:00 - 12:30 · 14:00 - 18:00 Uhr  Volksbank Alzey-Worms eG 

Tel. 06352 710-0 · www.donnersberg.de  Fr 08:00 - 12:00 Uhr  BIC GENODE61AZ · IBAN DE95 5509 1200 0010 1810 03 
 
 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis · Postfach 12 80 · 67285 Kirchheimbolanden Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

 Umweltschutz und Abfallwirtschaft 

An die 

Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler 

Jakobstraße 29 

67719 Winnweiler 

per E-Mail: bauleitplanung@winnweiler-vg.de 

Untere Naturschutzbehörde 

Auskunft erteilt: 

Susanne Faust 

sfaust@donnersberg.de 

Tel. 06352 / 710-124 

Fax 06352 / 710-267  

Büro 227 

Unser Zeichen: 7/71 – 02-1/96_BP Hintertal 

Ihr Zeichen: II/82/Sr/Lu 

Datum: 21.05.2024 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);  

hier:  Aufstellung des Bebauungsplanes "GI Hintertal" in der Ortsgemeinde 

Winnweiler OT Alsenbrück -Langmeil gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange  

nach § 4 Abs.1 BauGB  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Ausweisung des ca. 11,34 ha großen Bebauungsplangebietes sollen die bauplanungsrecht-

lichen Voraussetzungen zur Schaffung eines Industrie- und Gewerbegebietes geschaffen werden. 

Der vorgelegten Planung ging ein Bebauungsplan-Entwurf 'Kaiserstraße" (letzter Stand 2012) 

voraus, der in den Abmessungen des Geltungsbereiches und den meisten planerischen Aussagen 

mit dem nun vorliegenden BP-Entwurf "GI Hintertal" übereinstimmt. 

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) wird sich daher in ihrer nachfolgenden Stellungnahme auch 

auf die bereits damals angesprochenen fachlichen Anregungen und Bedenken beziehen. 

Zu den vorgelegten Planungsunterlagen haben wir folgende fachliche bzw. inhaltliche Anmerkungen 

sowie Empfehlungen zu Änderungen und Ergänzungen: 
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Berücksichtigung des Wildkatzenkorridors in der Planung  

Notwendigkeit  der Sicherung  

Die UNB stimmt der Erläuterung im Umweltbericht (S. 18) zu, dass für die (u.a. im Flächennutzungs-

plan enthaltene) Nebenachse der Wanderroute der Wildkatze zwischen den Verbreitungsarealen am 

Donnersberg und auf dem Bocksrück der Bereich Autobahnbrücke / Eichbach die einzige Möglichkeit 

zur Querung der BAB 63 ist. 

Die uneingeschränkte Funktionalität dieser Querung ist daher zwingend zu sichern. 

Erforderliche Breite  

 Fachliche Vorgaben 

Der BUND nennt für einen idealen Korridor eine Breite von mindestens 50 m. Darin befindet sich 

"in der Mitte ein Baumanteil, die Ränder bestehen aus einem Hecken- und Waldsaumbereich." 

https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/wildkatze/europaeische-wildkatze/fachbereich/ 

In seiner Stellungnahme vom 09.06.2011 zur Aufstellung BP "Kaiserstraße" wies der BUND 

außerdem darauf hin, dass der vorhandene Korridor im funktionalen Zusammenhang mit der 

Grünbrücke (an der A 6 bei Wattenheim) steht und forderte einen "Schutzstreifen von mindestens 

80 bis 100 m Breite". 

Die Untere Naturschutzbehörde forderte in ihrer Stellungnahme vom 29.06.2011 zur Aufstellung 

BP "Kaiserstraße" eine "Leiteinrichtung“ in einer Breite von mindestens ca. 60 m in Verbindung mit 

dem Bachlauf" mit einer "trichterförmigen Grünfläche zur Autobahnbrücke". 

 Darstellung im B-Plan-Entwurf 

Der BP-Entwurf "Kaiserstraße" (Stand Änderung 02.03.2012) stellt an seiner Ostgrenze entlang 

des Eichbachs einen 25 m breiten Grünstreifen als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen und mit 

Funktion als Wildkatzenkorridor dar. 

Diese Ausweisung erfolgte als Ergänzung zu den vorhandenen Strukturen und Flächen am Bach 

und unter der Rahmenbedingung einer im Osten angrenzenden offenen Feldflur. 

Im vorliegenden Planungsentwurf erfolgte eine Reduzierung des östlichen Grünstreifens auf eine 

Breite von 10 m; wobei Ende 2022 für die Flächen östlich des Bachs, also in ca. 15 m Entfernung, 

die Planung des  Bebauungsplan "Solarpark Kaiserstraße" (Gemeinde Imsbach) begonnen wurde. 

Bisher wurde für den Solarpark-BP die Frühzeitige Beteiligung durchgeführt (09/2023). In den 

dazugehörigen Planunterlagen sind (bisher) keine Festlegungen für die Sicherstellung des Wild-

katzenkorridors enthalten. 

Die Planung des BP "GI Hintertal" kann daher noch keinen rechtlich gesicherten Bezug zu diesem 

BP herstellen. Insbesondere besitzen die in den Hinweisen der Textlichen Festsetzungen (B 6.3) 

enthaltenen Erläuterungen zu einer ausreichenden Breite unter Anrechnung eines Streifens öst-

lich des Eichbachs (also innerhalb des Imsbacher Bebauungsplanes) keine belastbare Basis, mit 

der die Gewährleistung der Funktionalität des Wildkatzenkorridors begründet werden kann. 

Redaktionell sei noch darauf hingewiesen, dass die Erläuterung in Punkt 6.3 der Textlichen Fest-

setzungen einen Widerspruch zur Plandarstellung enthält: während im Text von einem 15 m 

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/wildkatze/europaeische-wildkatze/fachbereich/
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breiten Grünstreifen im Osten des Plangebietes gesprochen wird, ist der Grünstreifen in der Plan-

zeichnung nur 10 m breit. 

Weiterhin kann auch der Argumentation nicht gefolgt werden, in der sich auf Untersuchungs-

ergebnisse durch das Büro Öko-Log berufen wird (Umweltbericht, Kap.5.3, S. 48). 

Dort wird dargestellt, dass im Raum Kaiserslautern Wanderungen durch die Wildkatze unmittelbar 

am Siedlungsraum stattgefunden haben. Es wird daraus für die vorliegende Planung abgeleitet, 

"dass trotz der Nähe des Wanderkorridors zu einer Industrieanlage dieser funktionsfähig sein 

wird." 

Es wird jedoch nicht dargestellt, ob und wie die Situationen miteinander vergleichbar sind.  

Insbesondere erfolgte keine Betrachtung von ggf. vorhandenen Unterschieden in der Nutzung und 

Charakteristik des "Siedlungsraumes" (insbesondere hinsichtlich der Belastungen durch Lärm, 

Licht, Bewegungsunruhe), der Größe der Wildkatzen-Teilpopulation bzw. Einordnung des Korri-

dors (Frequentierung). 

Daher ist die o.g. Aussage zur Funktionsfähigkeit des Korridors in der Nähe einer Industrieanlage 

fachlich nicht ausreichend belegt und somit nicht belastbar. 

Vermeidung von Störungen und Behinderungen  

 Licht 

In der Stellungnahme der UNB vom 29.06.2011 zum BP-Entwurf "Kaiserstraße" wird gefordert:  

"Im östlichen Bereich ist auf jegliche Beleuchtung während der Dämmerung und der Nachtstun-

den zu verzichten." 

In den vorliegenden Textlichen Festsetzungen sind unter Pkt 10.1, V5) sind zur Begrenzung der 

Störungen durch Licht nur sehr allgemeine Vorgaben enthalten. 

Diese werden durch Begriffe wie "auf das notwendige Maß zu reduzieren" oder "auf die tatsäch-

liche benötigte Nutzungszeit zu begrenzen", weiter relativiert. 

Außerdem werden 

 Ausnahmen zugelassen, 

 beleuchtete Werbeflächen auch für besonders sensiblen Standorte im Osten nicht ausge-

schlossen, 

 keine Angaben zur Höhe der Beleuchtungskörper gemacht (größere Höhe bedingt größere 

Streuwirkung), 

 reflektierende Flächen (z.B. abgestellte Fahrzeuge) nicht berücksichtigt. 

Somit besteht die Gefahr, dass sehr viel Licht in den Wildkatzenkorridor gelangt und Beeinträch-

tigungen durch Licht grundsätzlich anzunehmen sind, was bei dem artspezifischen Meideverhal-

ten der Wildkatze einer Vergrämung gleichkommt. 

Außerdem sieht es die UNB es als erforderlich an, dass der Korridor gegen Licht aus Autoschein-

werfern wirksam geschützt wird, da es durch Lenk- und Wendemanöver auf dem Gelände an-

sonsten nicht zu vermeiden ist, dass Korridorbereiche durch das heutzutage sehr helle Schein-

werferlicht regelrecht durchflutet werden. 
  

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/
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 Lärm und Bewegungsunruhe 

Im Umweltbericht wird als eine der Maßnahmen zur Vermeidung d von Verbotstatbeständen gem. 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG die Maßnahme genannt: 

"Nacharbeiten sind zur Vermeidung von Störungen nicht zulässig." (V3)  

In den Textlichen Festsetzungen wird dieses generelle nächtliche Störungsverbot jedoch größten-

teils (nämlich für den für den Betrieb der Anlage) aufgehoben, indem folgender Passus eingefügt 

wurde:  

"für die Dauer der Baumaßnahme" (Hinweise B 6.2),  

Diese Festlegung ist angesichts der geplanten industriellen Nutzung inkonsequent und zudem als 

Hinweis innerhalb der Textlichenfestsetzungen rechtlich nicht bindend, so dass die Vermeidung 

des o.g. Verbotstatbestandes nicht gewährleistet wird. 

Außerdem sollten auch weitere Störungsquellen an der Ostfassade bzw. den Bereichen zwischen 

Bauwerken und dem angrenzenden Wildkorridor (z.B. Abwärme- und Lüftungsanlagen, Gebläse) 

ausgeschlossen oder deren Nutzung in den Nachtstunden eingeschränkt werden, z.B. Zu- und 

Abfahren von Stellplätzen (Scheinwerfer, Türgeräusche, Aufenthalt von Menschen inkl. notwen-

diger Beleuchtung), Umfahrten (Lärm, Scheinwerfer). 

Artenschutzrecht l iche Relevanz der Planung  

Der Umweltbericht (Kap. 4.4, S. 28) beurteilt die entstehenden Störungen durch die geplante indus-

trielle Nutzung als auslösend für Verbotsbestände (Störung) gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 (i. V. m. Abs. 5) 

BNatSchG. 

Daher werden folgende notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung genannt: 

 "Ausweisung eines strukturreichen Grünstreifens östlich des Plangebietes zur Verbesserung 

bzw. Etablierung des Wanderkorridors und als Puffer gegenüber den Störquellen des Industrie-

gebietes  

 - Begrenzung der Störquellen im Industriegebiet durch entsprechende Festsetzungen (Dauer 

und Art der Beleuchtung, etc.)  

 - Festsetzen eines nächtlichen Bauverbots zur Verringerung von Störungen während der 

Wanderung" 

Die vorgelegte Planung setzt diese Punkte jedoch nicht in geeigneter Weise um (siehe oben unter 

"Erforderliche Breite" und "Vermeidung von Störungen"), so dass die Verbotstatbestände nicht aus-

geschlossen werden. 

Als Fazit ist somit erkennbar, dass die zu erwartenden Belastungen nicht ausreichend reduziert 

werden (können) und die Eignung des Wildkatzenkorridors eingeschränkt und gefährdet wird. 

Aus Sicht der UNB ist daher ein deutlich breiterer Pufferbereich erforderlich als aktuell vorgesehen. 

Daher hält die UNB an der Forderung aus der Stellungnahme vom 29.06.2011 nach einer "Leitein-

richtung in einer Breite von mindestens ca. 60 m in Verbindung mit dem Bachlauf" mit einer "trichter-

förmigen Grünfläche zur Autobahnbrücke" fest (siehe auch nächste Seite). 

Bei einer hälftigen Aufteilung auf beide Bebauungspläne westlich und östlich des Eichbachs und un-

ter Berücksichtigung von dessen Breite von 15 m beträgt die erforderliche Breite für den BP "GI Hin-

tertal" mindestens 22 m. 
  

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/
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Sonstige allgemeine Hinweise und Anmerkungen  

Darstellung im Flächennutzungsplan-Entwurf  (2. Fortschreibung)  

In den vorgelegten Planungsunterlagen wird dargestellt, dass die 2. Fortschreibung des Flächen-

nutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan die gewerbliche Bauflächenerweiterung (als "WI 13" 

bezeichnet) enthält. 

Diese Darstellung erfolgt jedoch ohne die Erwähnung, dass in der Begründung zum Flächennut-

zungsplan diese Erweiterung als "nicht umweltverträglich" ("rote Ampel") beurteilt wird, da eine starke 

Beeinträchtigung des Wildkatzenkorridors prognostiziert wird. 

Aus diesem Grund wird im Flächenntzungsplan-Entwurf ein großzügig bemessener Wildkatzen-

Korridor östlich der Bauflächenerweiterung dargestellt, mit der die zu erwartenden Beeinträchtigun-

gen kompensiert werden sollen. 

Die Bebauungsplanung übernahm hier zwar die Darstellung der Gewerbebauflächen, nicht aber die 

dazugehörige Kompensationsausweisung. 

Avifauna 

Im Umweltbericht wird unter Kap. 4.4 (Artenschutzprüfung) eine ornithologische Untersuchung zum 

Feldlerchenvorkommen vorgeschlagen. 

Die UNB befürwortet diesen Vorschlag ausdrücklich, da der Geltungsbereich eine Ausdehnung auf-

weist, mit der er auch Berücksichtigung der Meideabstände als Bruthabitat infrage kommt. 

Gehölzl iste 

Aufgrund ihrer Bedeutung als Nährgehölz für Insekten und Vögel sollte die Kornelkirsche (Cornus 

mas) in die Listen A und B im Anhang I des Umweltberichtes aufgenommen werden. 

Fachbeirat Naturschutz  

Die Mitglieder des Fachbeirates Naturschutz wurden von der UNB per Umlaufverfahren mit E-Mail 

vom 12.04.2024 über das Verfahren informiert und um Zusendung von Anregungen oder Bedenken 

gebeten. 

Es wurden keine Einwände oder inhaltliche Anmerkungen angebracht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Faust 

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/
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Röstel Zoe

Von: Frank.Laborenz@dlr.rlp.de
Gesendet: Montag, 15. April 2024 15:27
An: bauleitplanung
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren "GI Hintertal" der Gemeinde Winnweiler OT 

Alsenbrück-Langmeil, Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB, Ihr Schreiben vom 12.04.2024, Ihr Zeichen: II/82/Sr/Lu

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezüglich der vorgelegten Planung bestehen unsererseits zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Bedenken.  
Allerdings sind Art und Umfang der externen Kompensationsmaßnahmen in diesem frühen 
Planungsstadium noch offen.  
Diese sind für uns jedoch von entscheidender Bedeutung, da sie zuweilen ohne Rücksicht auf 
landwirtschaftliche Belange festgesetzt werden.  
Wir bitten daher um erneute Beteiligung, sobald hierüber Klarheit herrscht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Frank Laborenz 
 
--  
Frank Laborenz 
 
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM 
LÄNDLICHER RAUM (DLR) WESTPFALZ  
 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 
Telefon 0631 3674-235 
Telefax 0631 3674-255 
frank.laborenz@dlr.rlp.de 
www.dlr.rlp.de 
 
Von:        "bauleitplanung" <bauleitplanung@winnweiler-vg.de>  
An:        "Luft, Lena" <LuftL@winnweiler-vg.de>  
Datum:        15.04.2024 07:34  
Betreff:        Bebauungsplanverfahren "GI Hintertal" der Gemeinde Winnweiler OT Alsenbrück-Langmeil, Frühzeitige 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB  
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Röstel Zoe

Von: Siegler, Peter <Peter.Siegler@wald-rlp.de>
Gesendet: Dienstag, 16. April 2024 08:33
An: bauleitplanung
Betreff: Bebauungsplanverfahren "GI Hintertal" der Gemeinde Winnweiler OT 

Alsenbrück-Langmeil,  Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB

Az.: 63 121  
   
Stellungnahme des Forstamtes!  
   
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Frau Luft,  
   
gegen das o.a. Vorhaben bestehen aus forstlicher Sicht keine Bedenken. Wald ist nicht betroffen.  
   
   
Mit freundlichen Grüßen  
   
i.A.  
   
Peter Siegler  
   
Landesforsten Rheinland-Pfalz  
Forstamt Donnersberg  
Dr. Carl - Glaser - Str. 2  
67292 Kirchheimbolanden  
Tel.: 06352/4010-52  
Fax: 06352/4010-60  
peter.siegler@wald-rlp.de  
   
   
Landesforsten verarbeitet im Zusammenhang mit Ihrer/unserer Anfrage personenbezogene Daten.  
Weitere Informationen gem. Artikel 13 und 14 der DS-GVO dazu finden Sie im Internetauftritt von Landesforsten in 
der Datenschutzerklärung https://datenschutzerklaerung.wald-rlp.de.  
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen diese auch in Papierform.  
   
   
   
   



Geschäftsstellen Kirchenstraße 13, 67823 Obermoschel 
SDW: Tel (06362) 56 44 45, info@sdw-rlp.de, www.sdw-rlp.de 
LAG:  Tel (06362) 56 44 45, info@natur-umwelt.de, www.natur-umwelt.de 

 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz e.V.  

 

und 
 

Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. 

 
 
 

Verbandsgemeinde Winnweiler 
         Jakobstrasse 29 

67722 Winnweiler 
 
 
 
 
 
Schreiben vom Ihre Zeichen Unser Zeichen  Datum 
12.04.2024 ll/82/Sr/Lu 22.08-264/2024 SDW 08.05.2024 
  22.08-264/2024 LAG  
 
 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplanverfahren „GI Hintertal“ der Gemeinde Winnweiler, OT Alsenbrück-Langmeil 
Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Email vom 12.04.2024 wird uns als Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Stellungnahme in dem o.g. bauleitplanungsrechtlichen Verfahren gegeben. Diese 
Möglichkeit nehmen wir gerne wahr. 
 
Nach Prüfung der uns zugänglichen Unterlagen bestehen unsererseits aus landespflegerischer 
Sicht Bedenken zur Aufstellung des vorgenannten Bebauungsplanes.  
 
Östlich des Plangebietes befindet sich der z.T. mit Gehölzstrukturen ausgebildete Verlauf des 
Eichbaches. Dieser dient –insbesondere für die Wildkatze- als Wildtierkorridor  welcher die 
beiden Landschaftsteilräume südlich und nördlich der BAB 63 miteinander verbindet. 
 
Deshalb wird zu Recht im Vorentwurf des Umweltberichtes empfohlen, dass ein strukturreicher 
Grünstreifen östlich des Plangebietes zur Verbesserung bzw. Etablierung des Wanderkorridors 
und als Puffer gegenüber den Störquellen des Industriegebietes ausgewiesen werden soll. 
 
Unter M 13 führen die Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan „GI Hintertal“ (Fassung für 
die frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB) aus, dass die im Planteil als 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
ausgewiesene öffentliche Grünfläche im Osten des Plangebietes zu einem vielfältigen mit 
Gehölzstrukturen gegliederten und mit Saumstrukturen versehenen Grünstreifen zu entwickeln 
ist. Die Breite des Streifens hat mindestens 10m zu betragen. 



Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz e.V. und 
Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. 2 
 
 
 

Gleichzeitig führen die Textlichen Festsetzungen unter 6.3 (Hinweise zum Natur- und 
Artenschutz) aus, dass bei einer Breite des Grünstreifens im Osten des Plangebietes von mind. 
15m bis zur Grenze der östlich des Eichbachs geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage eine 
Korridorbreite von ca. 45m vorliegen würde. Würde man in Betracht ziehen, dass der Eichbach 
grundsätzlich nicht begehbar ist, sondern nur die Randflächen für die Wanderung 
herangezogen werden, liegt eine nutzbare Korridorbreite von etwa 43m vor und würde somit 
grundsätzlich den in der Literatur vorhandenen Anforderungen entsprechen. 
 
Wir regen deshalb an, dass der geplante Grünstreifen östlich des Plangebietes mit einer Breite 
von mindestens 15m ausgewiesen wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Kathrin Keller für SDW 
i.A. Andrea Renner für LAG 
 
 

 



Bankverbindung: Bundesbank Filiale Ludwigshafen 
BIC MARKDEF1545 
IBAN DE79 5450 0000 0054 5015 05 
USt.-IdNr. DE355604202  

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz  
Postfach 10 02 55 | 55133 Mainz  

 
Verbandsgemeindeverwaltung 
Winnweiler 
Jakobstraße 29 
67722 Winnweiler 
 

 Emy-Roeder-Straße 5  
55129 Mainz 
Telefon 06131 9254-0 
Telefax 06131 9254-123 
Mail: office@lgb-rlp.de 
www.lgb-rlp.de 
 
21.05.2024 
 
 

Mein Aktenzeichen 
Bitte immer angeben! 
3240-0380-24/V1 
kp/sdr 

Ihr Schreiben vom 
12.04.2024 
II/82/Sr/Lu 
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Bebauungsplan "GI Hintertal" der Ortsgemeinde Winnweiler 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der ausgewiesene Bebau-

ungsplan "GI Hintertal" teilweise von den bereits erloschenen Bergwerksfeldern "Ims-

bach I" (Kupfer) sowie "Ernst" (Steinkohle) überdeckt wird. Aktuelle Kenntnisse über 

die letzten Eigentümerinnen liegen hier nicht vor. 

Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass im Planungsbereich kein Altberg-

bau dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Wir weisen darauf hin, dass für die benachbarte Gemarkung Imsbach umfangreicher 

untertägiger Erzbergbau bekannt ist. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 

dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da grundsätz-

lich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau 



  
 

2/3 

stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht überliefert wurden bzw. 

durch Brände oder Kriege verloren gingen. 

Sollten Sie bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien für Bergbau stoßen, empfeh-

len wir Ihnen spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geo-

technikers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung. 

Dem LGB liegen für die benachbarte Gemarkung Imsbach Hinweise zu ehemaligem 

Bergbau auf Erze vor. Die Roherze wurden meist in unmittelbarer Nähe der 

Förderstollen bzw. –schächte zu Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metall-

haltige Aufbereitungsrückstände an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert 

wurden. Konkrete Angaben über Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u.ä. 

liegen dem LGB nicht vor. In diesen Ablagerungen können die nutzungsbezogenen 

Prüfwerte der Bundesbodenschutz-Verordnung erfahrungsgemäß deutlich überschrit-

ten werden. Wir empfehlen daher, die Anforderungen an die gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse zu überprüfen.   

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter für das Planungsvorhaben einge-

schaltet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrüßt. Das vorliegende Baugrundgut-

achten vom 07.11.2023 der Fa. ICP gibt einen Überblick über den Baugrundaufbau 

und dessen Eigenschaften.  

Für die konkreten Einzelbauwerke empfehlen wir objektbezogene Baugrunduntersu-

chungen mit Überprüfung der Hangstabilität. 

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

Die Hinweise auf die einschlägigen Bodenschutz- und Baugrund-Normen in den 

Textlichen Festsetzungen unter B.1 werden fachlich bestätigt. 
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- mineralische Rohstoffe: 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu keinerlei Überschneidun-

gen mit den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungs-

flächen kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsicherung gegen das geplante 

Vorhaben keine Einwände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-

logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die An-

zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-

Pfalz unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem Bescheid, damit 

die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieur-

büro, Bohrfirma) obliegt. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor      G:\prinz\240380241.docx 
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 II/82/Sr/Lu  
Aufstellung des Bebauungsplanes „GI Hintertal“ in der Ortsgemeinde Winnweiler OT Alsenbrück-

Langmeil 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e.V. hat zum o.a. Beteiligungsverfahren 

keine Einwände. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Petra Klein 
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